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Dienstanweisung zur Nutzung von Allris (Vorlagenerstellung) 

 

Das elektronische Sitzungsdienstprogramm Allris dient der Verbandsgemeinde, den 
Mitgliedsgemeinden und ihrer Ausschüsse zur Durchführung ihrer Sitzungen. 

Die Bürger und die Mitarbeiter der Presse haben über das Allris-
Ratsinformationssystem ebenfalls die Möglichkeit, alle öffentlichen Informationen 
einzusehen. 

Auch die Beschäftigten der Verwaltung können so Sitzungstermine der Gremien, 
deren Inhalte und Tagesordnungspunkte einsehen. 

Dazu dient folgender Link, der ohne Zugangsberechtigung eingesehen werden kann 
(Bürgerinformationssystem): 

https://ratsinfo-online.de/flechtingen-bi/si010_e.asp  

Alle Beschäftigten der Kernverwaltung, die Informations- bzw. Beschlussvorlagen für 
die Gremien erstellen, nutzen diese Software. Die Mitarbeiter, die für die Erstellung 
von Vorlagen zuständig sind, erhalten einen persönlichen Zugang (Nutzerkennung 
und Passwort) zum Allris.net durch den Leitungsstab. 

Die Arbeitsanleitung für die Erstellung von Vorlagen ist als Anlage beigefügt. 

Die Mitarbeiter sind verpflichtet, Vorlagen so rechtzeitig zu erstellen, mit den 
jeweiligen Vorgesetzten abzustimmen und die erforderlichen Mitzeichnungen der zu 
beteiligenden Ämter einzuholen, dass eine fristgerechte Zuleitung zu den 
Mitarbeitern des Sitzungsdienstes möglich ist. Vorlagen, die nicht rechtzeitig zum 
genannten Termin einer Sitzung vorliegen, gehen in die nächstmögliche Sitzung. 

Anlage: Arbeitsanleitung Vorlagenerstellung 

 

Diese Dienstanweisung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 

 

Flechtingen, 2021-12-22 

 

gez. 

Mathias Weiß 
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